
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/8/6 Ra 2020/01/0142
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.08.2020

Index

E3R E19104000

001 Verwaltungsrecht allgemein

41/02 Asylrecht

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 2005 §5 Abs1

BFA-VG 2014 §21 Abs3

VwRallg

32013R0604 Dublin-III

Rechtssatz

Auf die Zielsetzung des Gesetzgebers, das Verfahren über eine im Zulassungsverfahren - im Besonderen gegen eine

zurückweisende Entscheidung - erhobene Beschwerde rasch einer Erledigung zuzuführen, ist Bedacht zu nehmen.

Dabei ist zu berücksichtigen, ob mit der in der gebotenen Eile zu tre=enden Entscheidung über die Beschwerde auch

das Verfahren über den Antrag auf internationalen Schutz insgesamt beendet werden kann (vgl. VwGH 30.6.2016, Ra

2016/19/0072, Rn. 44).
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